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Beschlussvorlage 
 
EG Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 082/2014 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: FB II Ordnung, Bauen Datum: 25.08.2014 
Bearbeiter: Erich Gruber Wahlperiode 2014 - 2019 

 
 
Beratungsfolge Termin Abstimmung  Ja | Nein | Enthaltung 

Stadtrat 10.09.2014   

 
 
Betreff: Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters der Einheitsgemeinde Stadt 
Tangerhütte für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes  Breitband Altmark 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Nach erfolgter Wahl wird Frau/Herr ………………………………… 
            als Vertreter/in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für die    
            Verbandsversammlung im Zweckverband Breitband Altmark benannt. 
 

2. Als Stellvertreter/in wird Frau/Herr ……………………………………. 
gewählt. 

 
 Die Verwaltung wird beauftragt dem Zweckverband Breitband Altmark den Namen 
 des Vertreters und seines Stellvertreters (inkl. vollständiger Postanschrift) mitzuteilen. 
 
 

 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
 

 Ja  Nein 

Jahr 20  
EUR HH-Stelle:  

ggf. Stellungnahme 
Kämmerei 

 

 
 

 
 
 
______________________    
Sturm 
Beauftragter des LK Stendal        Siegel 
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Begründung: 
 
Als Vertreter der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in der Verbandsversammlung wurden 
Herr Stadtrat Kinszorra und als Stellvertreterin die damalige Bürgermeisterin Frau Schäfer 
gewählt. 
 
Da der jetzige Vertreter der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Zweckverband um 
Entbindung von seiner Aufgabe gebeten hat und Frau Schäfer nicht mehr im Amt ist, ist eine 
Neuwahl des Vertreters und des Stellvertreters im Zweckverband Breitband Altmark 
zwingend notwendig.  
 
Die SPD-Fraktion hat mit Antrag vom 04.08.2014 vorgeschlagen, Herrn Rudowski als 
Vertreter der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in der Verbandsversammlung zu berufen. 
Die Stellvertretung soll der künftige Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 
wahrnehmen. 
 
Gemäß  § 4 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes Breitband Altmark, in der zur Zeit 
gültigen Fassung, hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte einen Vertreter der 
Einheitsgemeinde in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Altmark zu 
entsenden. 
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